
Anlage zur Vereinsheimordnung 

 

 

Schlüsselordnung für die Sportanlage Meisericher Straße  

 

 
Für die Schließanlage der Sportanlage wurden folgende Schlüssel beschafft: 

 

Generalhauptschlüssel  (Kennzeichen: „16“)   24 Stück 

Gruppenschlüssel 1     (Kennzeichen: „17“)   04 Stück 

Gruppenschlüssel 2  (Kennzeichen: „18“)   20 Stück 

 

Alle Schlüssel sind mit eingeschlagenen Ziffern individuell gekennzeichnet. 

 

Generalhauptschlüssel sind vorgesehen für folgende Funktionsträger des Vereins: 

  

Mitglieder des Vorstands  

Abteilungsleiter Fußball 

Sportstättenwart 

Vereinsheimwart 

Reinigungspersonal 

Verantwortliche Übungsleiter Fußball/Leichtathletik/Volleyball 

 

Gruppenschlüssel 1 sind vorgesehen für Grundschule und Realschule+ Ulmen. 

 

Gruppenschlüssel 2 sind vorgesehen für Mannschaftsbetreuer und Schiedsrichter. 

 

Die Verwaltung aller o.a. Schlüssel obliegt gem. Geschäftsordnung dem Abteilungsleiter 1  

(Fußball, Senioren). Er dokumentiert die Schlüsselausgabe und er hat dafür zu sorgen, dass 

bei Funktionswechsel die Rückgabe und Neuausgabe nachvollziehbar bleibt.  

Gegen Unterschrift empfangene Schlüssel dürfen nicht an andere Personen weitergegeben 

werden.  

Jeder Schlüsselempfänger muss sich bewusst sein, dass der Verlust eines 

Schließanlagenschlüssels sehr teure Konsequenzen haben kann.  

Deshalb sorgsam damit umgehen und nicht leichtfertig an unbefugte Personen weitergeben. 

Schlüssel im Besitz unbefugter Personen werden eingezogen, der dokumentierte Empfänger 

wird ggf. zur Rechenschaft gezogen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


